
Anl. 1 zum Beschluss v 12.07.2016 
 

Betr.: Gem. Kritzmow, 1. Änderung der Innenbereichssatzung Klein Schwaß (Entwurf v. 04.12.2015)  
Übersicht zur Beteiligung der Behörden/TöB gem. § 4 (1) BauGB 

 
Nr.     Anschrift Versand 

der Unter-
lagen am 
... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rücklauf 
vom ... 

Bedenken,  
Anregungen, 
Hinweise / 
Berücksichtigung 

7. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
-Archäologie und Denkmalpflege 
    Domhof 4/5 
    19055 Schwerin 

03.03.16 1  -  

9 LUNG Mecklenburg-Vorpommern 
    Goldberger Str. 12 
    18273 Güstrow 

03.03.16 1  11.04.16 - 

10 StALU Mittleres Mecklenburg  
E.-Schlesinger-Str. 35 
18059 Rostock  

03.03.16 
 

2  25.04.16 - 

11. AfAtS Rostock -Gewerbeaufsicht-  
    PF161263 
    18025 Rostock  

03.03.16 1  22.04.16 -Umgang mit 
Bodenkontamina-
tionen, Kampfmit-
telbelastung, 
Asbest 
Hinweis Baustel-
lenVO 

vollständig ber. 
16. Landkreis Rostock 

Amt für Kreisentwicklung 
    Am Wall 3 – 5 
    18273 Güstrow 

03.03.16   9  26.04.16 - Baugrenzen 
regeln 
- Einzeldenkmal 
- Ausgleichsbilanz 

vollständig ber. 
17.1 WBV „Untere Warnow - Küste“ 

Alt Bartelsdorfer Str. 18a 
18146 Rostock 

03.03.16 1  04.03.16 - 

18.1 Warnow Wasser- und Abwasserverband 
    Carl-Hopp-Straße 1 
    18069 Rostock 

03.03.16 1  20.04.16 Keine öff. RW-
Entwässerung  

vollständig ber. 
18.2 Eurawasser Nord GmbH 

    Carl-Hopp-Str. 1 
    18069 Rostock 

03.03.16 1  15.03.16 Hinweise TW, RW, 
SW 

vollständig ber. 
20. E-on|e.dis  

Regionalbereich Nord-Mecklenburg 
    Am Stellwerk 12 
    18233 Neubukow 

03.03.16 1  02.05.16 - 

22. Stadtwerke Rostock AG  
    PF 15 11 33 
    18063 Rostock  

03.03.16 1  23.03.16 - 

24.1 Deutsche Telekom Technik GmbH  
    01059 Dresden 

03.03.16 1  13.04.16 - 

29. Industrie- und Handelskammer Rostock 
    Ernst-Barlach-Str. 1-3 
    18055 Rostock     

03.03.16 1  20.04.16 - 

30 Umlauf Amt Warnow-West    04.03.16 unzureichende 
Vorflut 

vollständig ber. 
       
B1 D.+S. Schülke    06.04.16 Freihaltung Vorflä-

che 
vollständig ber. 
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Nr.     Anschrift Versand 
der Unter-
lagen am 
... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rücklauf 
vom ... 

Bedenken,  
Anregungen, 
Hinweise / 
Berücksichtigung 

B2 M. Leidholdt    14.04.16 Denkmal Wilsener 
Str. 11/11a (Frei-
haltung Vorfläche) 

vollständig ber. 
 
 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Kritzmow, IBS „Wilsener Weg“                                      Anl. 1 zum Beschluss v. 12.07.2016  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 18.03.09 (24.03.09) 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 1. 

10. StAULU Rostock 25.04.2016 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
 
wasserwirtschaftliche Stellungnahme v. 28.07.2003: 
 

 

Aus der wasserwirtschaftlichen Stellungnahme v. 28.07.2003 ergeben sich keine Auswirkungen auf die beab-
sichtigte Satzungsänderung. 
 
Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
 
 

 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Kritzmow, IBS „Wilsener Weg“                                      Anl. 1 zum Beschluss v. 12.07.2016  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 18.03.09 (24.03.09) 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 2. 

11. LAGuS / Arbeitsschutz 22.04.16 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 

Die Hinweise, die außerhalb der von der Bauleitplanung berührten Belange mitgeteilt wurden, werden zur Kennt-
nis genommen.  
 
Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
 
 
 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Kritzmow, IBS „Wilsener Weg“                                      Anl. 1 zum Beschluss v. 12.07.2016  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 18.03.09 (24.03.09) 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 3. 

16. Landkreis DBR 26.04.2016 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

Die Satzungsänderung wurde ergänzend mit der unt. Denkmalbehörde abgestimmt (Ortstermin v. 01.06.16, 
ergänzende Stellungnahme / Zustimmung v. 20.06.16. 
Die Denkmalbelange werden durch nachrichtliche Übernahme einer von Bebauung freizuhaltenden Fläche be-
rücksichtigt, die der Gewährleistung des denkmalrechtlichen Umgebungsschutzes dient. Die Bebauungsmög-
lichkeit wird damit letztlich auf ein Wohngebäude / Baugrundstück an der Westseite der einbezogenen Fläche 
beschränkt. 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Kritzmow, IBS „Wilsener Weg“                                      Anl. 1 zum Beschluss v. 12.07.2016  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 18.03.09 (24.03.09) 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 4. 

16. Landkreis DBR 26.04.2016 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
_____ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Umgebungsschutz zum Baudenkmal wird durch eine von Bebauung freizuhaltende Fläche gewährleistet, 
deren Ausdehnung einvernehmlich mit der Denkmalbehörde abgestimmt wurde. Die Baufreihaltefläche wird 
nach § 34 (5) i.V.m. § 9 (1) Nr. 24 BauGB und § 7 (1) Nr. 2 DSchG M-V als nachrichtliche Übernahme in die Än-
derungssatzung aufgenommen. Das Baudenkmal wird gem. § 5 DSchG nachrichtlich in die Änderungssatzung 
übernommen. 
Im Begründungstext zu der Änderungssatzung wird eine Darlegung zum Denkmalwert des Baudenkmals er-
gänzt (Pkt. 3) und die daraus folgende Bedeutung der Baufreihaltefläche erläutert (Pkt. 4). 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Kritzmow, IBS „Wilsener Weg“                                      Anl. 1 zum Beschluss v. 12.07.2016  
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Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 5. 

16. Landkreis DBR 26.04.2016 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
_____ 

 

 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Kritzmow, IBS „Wilsener Weg“                                      Anl. 1 zum Beschluss v. 12.07.2016  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 18.03.09 (24.03.09) 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 6. 

16. Landkreis DBR 26.04.2016 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 
Wasserwirtschaft: 

 

 

Der Begründung zur Änderungssatzung wurde eine Ausgleichsbilanzierung hinzugefügt. 
Unter Beibehaltung der auch im sonstigen Satzungsgebiet geltenden Ausgleichsmaßstabs (§ 2 Abs. 1, 2 der 
Innenbereichssatzung vom 22.10.2003) verbleibt ein Kompensationsdefizit von 115 m²Äquivalent.  
Wegen des verbleibenden hohen Freiraumanteils auf dem Grundstück 66/5 und zur Wahrung der Einheitlichkeit 
der Ausgleichsregelungen im Satzungsgebiet wird der Ausgleich dieses verbleibenden Kompensationsdefizits  
in der Abwägung mit den vg. Belangen zurückgestellt. 
 
Die im Zusammenhang mit den ordnungswidrig vorgenommenen Rodungsarbeiten ergangene Verfügung der 
unt. Naturschutzbehörde (Az. 661-12910038/Wa v. 25.05.16) über Kompensationsmaßnahmen (Streuobstwiese, 
Heckenpflanzung 4. Reihe wird in der Begründung zur Änderungssatzung erläutert. Die Maßnahme Streuobst-
wiese wird als Fläche mit Anpflanzgebot an Stelle des bisher beabsichtigten Erhaltungsgebotes für Gehölze 
nachrichtlich aufgrund der o.g. Verfügung in die Änderungssatzung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die abfallrechtlichen und Bodenschutzhinweise berühren keine Regelungsinhalte der Änderungssatzung. 
 
 
Die Anregungen des Landkreises werden vollständig berücksichtigt. 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Kritzmow, IBS „Wilsener Weg“                                      Anl. 1 zum Beschluss v. 12.07.2016  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 18.03.09 (24.03.09) 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 7. 

18. WWAVR 20.04.2016 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

Eine Verbringung des Regenwassers auf dem Grundstück ist vorgesehen. 
In der Begründung zur Änderungssatzung wird dazu auf ggf. zusätzlich erforderliche, private Maßnahmen zu 
Verbesserung der örtlichen Versickerungsmöglichkeiten (Rigoleneinbau). 
 
Der Hinweis wird vollständig berücksichtigt. 
 
 
 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Kritzmow, IBS „Wilsener Weg“                                      Anl. 1 zum Beschluss v. 12.07.2016  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 18.03.09 (24.03.09) 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 8. 

18.2 Eurawasser Nord GmbH 15.03.16 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 
Eine Verbringung des Regenwassers auf dem Grundstück ist vorgesehen. In der Begründung zur Änderungs-
satzung wird dazu auf ggf. zusätzlich erforderliche, private Maßnahmen zu Verbesserung der örtlichen Versicke-
rungsmöglichkeiten (Rigoleneinbau) verwiesen. 
Auf die TW-/SW- Anschlussbedingungen wird ergänzend in der Begründung zur Änderungssatzung hingewiesen 
 
Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
 
 
 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Kritzmow, IBS „Wilsener Weg“                                      Anl. 1 zum Beschluss v. 12.07.2016  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 18.03.09 (24.03.09) 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 9. 

30. Amt Warnow - West 04.03.2016 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 
 
 
Eine Verbringung des Regenwassers auf dem Grundstück ist vorgesehen. In der Begründung zur Änderungssat-
zung wird dazu auf ggf. zusätzlich erforderliche, private Maßnahmen zu Verbesserung der örtlichen Versicke-
rungsmöglichkeiten (Rigoleneinbau) verwiesen und klargestellt, dass Ausbauten am bestehenden Vorflutsystem 
nicht vorgesehen bzw. unvertretbar sind. 
 
Der bestehende Sanierungsbedarf an der Wilsener Straße ist ohne Belang für die Änderungssatzung. 
 
Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Kritzmow, IBS „Wilsener Weg“                                      Anl. 1 zum Beschluss v. 12.07.2016  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 18.03.09 (24.03.09) 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 10. 

B01. D. + S. Schülke 06.04.16 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

Der Umgebungsschutz zum Baudenkmal wird durch eine von Bebauung freizuhaltende Fläche gewährleistet, 
deren Ausdehnung einvernehmlich mit der Denkmalbehörde abgestimmt wurde und die auch die straßenseitige 
Vorfläche des Wohnhauses Wilsener Str. 11 einschließt. Die Baufreihaltefläche wird nach § 34 (5) i.V.m. § 9 (1) 
Nr. 24 BauGB und § 7 (1) Nr. 2 DSchG M-V als nachrichtliche Übernahme in die Änderungssatzung aufgenom-
men. Das Baudenkmal wird gem. § 5 DSchG nachrichtlich in die Änderungssatzung übernommen. 
Im Begründungstext zu der Änderungssatzung wird eine Darlegung zum Denkmalwert des Baudenkmals er-
gänzt (Pkt. 3) und die daraus folgende Bedeutung der Baufreihaltefläche erläutert (Pkt. 4). 
 
Das Leitungs- und Wegerecht wird von der Änderungssatzung nicht berührt. 
 
Die Hinweise werden vollständig berücksichtigt. 
 
 
 



Amt Warnow West, Bauverwaltung Gemeinde Kritzmow, IBS „Wilsener Weg“                                      Anl. 1 zum Beschluss v. 12.07.2016  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 18.03.09 (24.03.09) 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 11. 

B02 M. Leidholdt 14.04.2016 
Bedenken und Anregungen Behandlung  

 

 

Die Satzungsänderung wurde mit der unteren Denkmalbehörde abgestimmt. Der Umgebungsschutz zum Bau-
denkmal wird durch eine von Bebauung freizuhaltende Fläche gewährleistet, deren Ausdehnung einvernehmlich 
mit der Denkmalbehörde abgestimmt wurde und die auch die straßenseitige Vorfläche des Wohnhauses Wilse-
ner Str. 11 einschließt. Die Baufreihaltefläche wird nach § 34 (5) i.V.m. § 9 (1) Nr. 24 BauGB und § 7 (1) Nr. 2 
DSchG M-V als nachrichtliche Übernahme in die Änderungssatzung aufgenommen. Das Baudenkmal wird gem. 
§ 5 DSchG nachrichtlich in die Änderungssatzung übernommen. 
Im Begründungstext zu der Änderungssatzung wird eine Darlegung zum Denkmalwert des Baudenkmals er-
gänzt (Pkt. 3) und die daraus folgende Bedeutung der Baufreihaltefläche erläutert (Pkt. 4). 
 
Das Leitungs- und Wegerecht wird von der Änderungssatzung nicht berührt. 
 
Die Hinweise werden vollständig berücksichtigt. 
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